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Ausführungsanordnung 
 
In der vereinfachten Flurbereinigung Deich Hönnepel -Teilgebiet Deich Vynen-
Obermörmter- wird hiermit gem. § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes mit den folgenden Wirkungen angeordnet: 
 
1. Mit dem 01.11.2019 tritt der im Flurbereinigungsplan Deich Hönnepel -Teilgebiet 

Deich Vynen-Obermörmter- vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des 
bisherigen; das heißt, die im Flurbereinigungsplan enthaltene Neuordnung des 
Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse 
tritt in Kraft (§ 61 Satz 2 FlurbG). 

2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen 
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung und Nutzung der im Flurbereinigungsplan 
Deich Hönnepel -Teilgebiet Deich Vynen-Obermörmter- ausgewiesenen neuen 
Grundstücke erfolgte durch Einzelvereinbarungen und dokumentierten tatsächlichen 
Besitzübergängen. Weitere Regelungen sind nicht erforderlich. 
 

4. Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan unanfechtbar geändert, wirkt diese Änderung 
in rechtlicher Hinsicht auf den 01.11.2019 zurück (§ 64 Satz 2 i.V.m. § 63 Abs. 2 
FlurbG). 

5. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 
FlurbG mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen beantragt werden: 

a) Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von 
Land durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der 
Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden Vertragspartnern gestellt werden, der 
Antrag zu c) nur vom Pächter. 

 
6. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 

Deich Hönnepel -Teilgebiet Deich Vynen-Obermörmter- die Veränderungssperren der §§ 
34 und 85 Nr. 5 FlurbG enden. 

 
Gründe 

 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG 
ordnet die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an, wenn 
dieser unanfechtbar geworden ist. Der Flurbereinigungsplan Deich Hönnepel -Teilgebiet Deich 
Vynen-Obermörmter- ist unanfechtbar geworden. 
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Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der 
zügigen Abwicklung des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der 
Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben 
aufgrund von Einzelvereinbarungen und tatsächlichen Besitzübergängen bereits den Besitz 
und Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke. 

Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen 
Rechtszustand herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die 
Berichtigung der öffentlichen Bücher.  

Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse 
und im Interesse der Beteiligten. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Hönnepel -
Teilgebiet Deich Vynen-Obermörmter-  kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
(öffentlicher Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 
Mönchengladbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung 
Düsseldorf erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brd-nrw.de-mail.de. 

Hinweis: 

Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige 
Vollziehung dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen 
ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
 

Gründe 
 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn 
sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. Die 
Voraussetzungen hierfür sind für die Ausführungsanordnung in dem 
Flurbereinigungsverfahren Deich Hönnepel -Teilgebiet Deich Vynen-Obermörmter-  gegeben. 

Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes überwiegt deutlich das Interesse einzelner 
Widerspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe. Die durch 
die Ausführungsanordnung ausgelösten ineinander greifenden Eigentumsveränderungen 
müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn Widersprüche einzelner 
Teilnehmer aufschiebende Wirkung hätten. 

mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
http://www.brd.nrw.de/
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Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen des § 79 Abs. 2 FlurbG die rechtlichen 
Belange der Widerspruchsführer hinreichend gewahrt. 

 
 

Rechtsbehelfshinweis für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – 
vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes 
übermittelt werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite 
http://www.ovg.nrw.de/ unter dem Punkt Elektronischer Rechtsverkehr. 
 

Im Auftrag  
gezeichnet 

 
(LS) 
 

(Ralph Merten) 
 
Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung 

Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Wir über uns“/“Bekanntmachungen“. 
 

 
 

 
2. Jahresabschluss der Eigenbetriebe Kultur, Künste, Kontakte zum 31.12.2018      

Bestätigungsvermerk und Offenlage  
       

             
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 28.05.2019 den Jahresabschluss nebst 

Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte der Stadt 

Emmerich am Rhein zum 31.12.2018 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von  

€ 53.807,95 wird aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen. 

 

Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 – 31.12.2018 Entlastung erteilt.  

 

Herne, 21.08.2019 

 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31.Dezember 2018 gültigen Fassung 

i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes 
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Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Essen, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 10.05.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein, 

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 – 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Kultur, Künste, Kontakte Emmerich für das 

Wirtschaftsjahr vom 01 Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

- Entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den 

ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie 

ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 

Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile  

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und § 106 GO RW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfung 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „VERANSTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PORÜFUNG DES 

JAHRESABSCHLUSSES UND DES LSAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitgehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmer unabhängig in Übereinstimmung mit 

den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kulturausschusses für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht  
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz, und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der 

Unternehmertätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 

in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmertätigkeit, sofern einschlägig, 

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmertätigkeit zu bilanzieren, 

sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  

 

Der Kulturausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

der eigenbetrieblichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführten Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interne Kontrollen beinhalten 

können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

abzugeben.  

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben.  

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen der Fortführung der 

Unternehmertätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmertätigkeit 

aufwerten können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmertätigkeit nicht mehr fortführen 

kann.  

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.  

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 

- Führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wie dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Abteilung der 

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiger Prüfungsteil 

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 

geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der WIrtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG 

ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 

folgendem Ergebnis:  

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 

Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 

Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 

nicht erforderlich.  

 

Herne, den 21.08.2019 

 

gpaNRW 

Im Auftrag 

 

Unterschrift     Siegel 

(Gregor Loges) 

 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen im Theaterbüro der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Grollscher Weg 6, 46446 Emmerich am 

Rhein, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 

 

 

Emmerich am Rhein, 30.08.2019   Michael Rozendaal, Betriebsleiter  

 

 

 

 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des  
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Brigita Kool    

       

 
Der Bußgeldbescheid vom 07.11.2018  Aktenzeichen:  092232069 
 
An 
Frau 
Brigita Kool 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Dotterbloemlaan 18 
2555 TN´s-Gravenhage 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Konietzko oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den  17.07.2019 
Im Auftrag 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6 
 
 

 
4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des  

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Remy Janse  
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 10.12.2018  Aktenzeichen:  092256022 
 
An 
Herrn 
Remy Janse 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Sch van Ommerenstraat 163 
6831 MG Arnhem 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Konietzko oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den  17.07.2019 
Im Auftrag 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6 
 
 

 
5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des  

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Rümeysa Menekse 
 

 
Der Bußgeldbescheid vom 24.09.2018  Aktenzeichen:  092234584 
 
An 
Frau 
Rümeysa Menekse 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Hennepe 428 
4003 BL Tiel 
Niederlande 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 
abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Herr Konietzko oder Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den  17.07.2019 
Im Auftrag 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6   


